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RS OGH 1988/1/21 7Ob62/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1988

Norm

KSchG §20 Abs1

Rechtssatz

Der Begri  der Anzahlung, wie er in § 20 Abs 1 KSchG verwendet wird (und zuvor in § 3 Abs 1 RatenG 1961 verwendet

wurde), nämlich als Teil des Preises, der spätestens bei der Übergabe der Sache zu entrichten ist, ist ohne weiteres

auch auf nicht dem KSchG unterliegende Abzahlungsgeschäfte übertragbar.
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